








Begründung zur 35. FNP-Änderung - Stadt Friedrichstadt

ter Lebensräume in der Umgebung dürften voraussichtlich keine lokalen Populationen
gefährdet werden.

Den artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 BNatSchG unterliegen Schädigung / Ver-
nichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten sowie ihre Tötung, Ver-
letzung oder erhebliche Störung. Schädigung/Verm'chtung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
Stätten sowie Tötungen und Verletzungen können baubedingt in erster Linie im Rahmen
der Baufeldfreimachung entstehen. Baubedingte Störungen sind in der Regel zeitlich be-
fristet.
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind Im Plangebiet nicht vorhanden.
Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen sind aufgrund der Echoortung
von neu aufgestellten Hindernissen sowie des überwiegenden zeitlichen Auseinanderfal-
lens der Bautätigkeit (tagsüber) mit den Aktivitäten der Fledermäuse (nachts) nahezu
ausgeschlossen. Störungen durch baubedingte Vorgänge, sofern sie sich überhaupt mit
dem Aktivitätszeiten der Fledermäuse überschneiden, werden diese vermutlich durch
kleinräumiges Ausweichen begegnen. Da das Plangebiet allenfalls einen Teil des Nah-
rungsraums der potentiell in der Umgebung vorkommenden Fledermäuse ausmacht, wer-
den keine erheblichen Störungen auftreten.
Bezüglich Amphibien können Eingriffe in bestehende Gräben sowie die Baufeldräumung
zur Zerstörung von Fortpflanzungs- (Gräben) und Ruhestätten (angrenzende Flächen) so-
wie Tötungen von Individuen u.a. des Moorfrosches führen. Diesbezüglich sind Vermei-
dungsmaßnahmen bei der Bautätigkeit zu beachten. Erschütterungen im Rahmen der
Bautätigkeit könnten stellenweise zu Störungen führen. Da genug ortsnahe Ausweichha-
bitate zur Verfügung stehen, sind jedoch insgesamt bei Beachtung entsprechender Ver-
meidungsmaßnahmen keine erheblichen Störungen zu erwarten.
Bei den Vögeln können Tötungen von Individuen, direkte Schädigungen/Zerstörungen von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Störungen durch die Bebauung erfolgen. Insbe-
sondere Offenlandbrüter sind durch die Bebauung der Grünflächen betroffen, in geringe-
rem Maße auch Binnengewässer- und Gehölzfreibrüter durch die punktuellen Eingriffe in
die Gräben (Straßenüberfahrt) und die kleine Gehölzreihe im Norden. Für nähere Anga-
ben wird auf den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verwiesen.

Boden
Durch die Planung werden Bodenversiegelungen In Form von Auffüllungen, Bebauung und
Befestigung zugelassen. Auf den betroffenen Flächen wird in die oberen Bodenschichten
eingegriffen, die natürlichen Bodenveränderungsprozesse, v.a. durch Klima und Vegetati-
on, werden zukünftig verhindert. Bodenverunreinigungen sind aufgrund der Art der ge-
planten Nutzungen nicht zu erwarten.

Wasser

Auf den bebauten und versiegelten Flächen wird ein Versickern von Niederschlagswasser
und damit eine Grundwasserneubildung verhindert. Gleichzeitig kann die Abflussmenge
umliegender Gewässer entsprechend erhöht werden. Daher muss auf den nachfolgenden
Planungs- bzw. Ausführungsebenen dafür Sorge getragen werden, dass das Gewässersys-
tern nicht überlastet wird (Z.B. durch ausreichende Rückhaltung des anfallenden Nieder-
schlagswassers und Drosselung der Einleitung in den Vorfluter). Die Gräben um das Plan-
gebiet werden durch die Planung nicht berührt bzw. durch Sicherung und Erweiterung
(die parallel auf der Bebauungsplan-Ebene festgesetzt werden) stellenweise noch ver-
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bessert.

Gewässerverunreinigungen sind aufgrund der Art der geplanten Nutzungen nicht zu er-
warten.

Klima
Wesentliche kleinklimatische Auswirkungen können einerseits durch den Wegfall klimati-
scher Ausgleichsfunktion von beseitigter Vegetation, andererseits durch erhöhte Wärme-
abstrahlung befestigter Flächen entstehen. Aufgrund der geringen Bedeutung für das lo-
kale Kleinklima sind diese Auswirkungen jedoch gering.
Großklimatische Auswirkungen (z.B. durch das Freisetzen von klimaschädlichen Gasen)
werden aufgrund der geplanten baulichen Maßnahmen nicht in wesentlichem zusätzli-
chen Umfang verursacht.

Landschaftsbild
Das Landschaftsbild wird durch die Umwandlung einer bisherigen Freifläche in Si'edlungs-
flache betroffen. Allerdings ist der Wert des Plangebiets aufgrund der bereits auf zwei
Seiten angrenzenden Siedlungsflächen eher gering. Die Planung bietet die Möglichkeit,
den Ortsrand durch Eingrünung neu zu gestalten.

Weitere bau- oder anlagenbedingte Auswirkungen
Baubedingte Emissionen (Lärm, Staub) werden nur kurzfristig und begrenzt auftreten.
Erhebliche Belästigungen entstehen mangels schutzwürdiger Nutzungen nicht.

Es werden übliche Baustellenabfälle entstehen, die durch den Bauherrn bzw. die ausfüh-
renden Unternehmen der geordneten Entsorgung zugeführt werden.

Weitere erhebliche bau- oder anlagenbedingte Auswirkungen wie Risiken für die mensch-
liche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch Unfälle oder Katastro-
phen) oder eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete entstehen nicht.

5.2.3.2 Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen
Arten/Biotope
Durch den dauerhaften Betrieb mit Bewohnerverkehr, Licht- und Lärmemissionen entste-
hen erhebliche Störungen für umgebende Bruthabitate von Vögeln, die jedoch den bau-
bedingten Auswirkungen entsprechen, die unter 5.2.3.1 dargestellt wurden.
Durch die Verglasung von Gebäudeecken oder die Verwendung von stark spiegelnden Glä-
sern ist eine erhöhte Koltisionsgefahr für Vögel möglich.
Ein Anlocken oder Irritieren von Tieren ist bei Abstrahlung von außenwirksamer Beleuch-
tung möglich.

Menschen bzw. Sachgüter
Aufgrund der Höhenlage könnten bei Bebauungen im nördlichen Teil des PLangebiets
Schäden durch mögliche Überflutungen in Folge von Rückstauungen bei langanhaltenden,
extremen Niederschlagsereignissen entstehen.

26



Begründung zur 35. FNP-Änderung - Stadt Friedrichstadt

Weitere betriebsbedingte Auswirkungen
Mit der Umsetzung des Vorhabens wird zusätzlicher Ressourcenverbrauch entstehen (z.B.
Wasser, Energie). Dies kann nicht näher beziffert werden, wird sich aber äquivalent zu
bestehenden Wohnnutzungen entwickeln.

Betriebsbedingte Emissionen (v.a. Lärm, Treibhausgase) sowie Abfälle fallen ebenfalls im
Rahmen üblicher Wohnnutzungen an. Es kann auch zusätzlicher Verkehr zum Ptangeblet
gelenkt werden, der jedoch bisher unter Umständen zu anderen Freizeitnutzungen
fließt.

Die Gefahr eines Schadstoffei'ntrages In Boden oder Gewässer besteht aufgrund der vor-
gesehenen Nutzungsart nicht.

Weitere erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen wie Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch Unfälle oder Katastrophen)
oder eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete
entstehen nicht.

5.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Umweltauswirkungen

Die Eingriffe in Form von Versiegelungen, Befestigungen oder auch Überfahrten über
Gräben einschließlich deren Verrohrung sind auf das für das Vorhaben nötige Maß zu be-
schränken. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbi'lds können insbesondere durch maxi-
male Gebäudehöhen vermindert werden.

Als Ersatz für die Beseitigung der geschützten Biotopfläche (s.a. Kap. 2.5) und für die
sonstigen Eingriffe bzw. Auswirkungen der Planung (Lebensraumverlust, Versiegelung,
Störung angrenzender Habitate) muss an anderer Stelle Kompensation durch Neuanlage
von arten- und strukturreichem Dauergrünland in doppelte Flächengröße der Eingriffsflä-
ehe geschaffen werden.

Darüber hinaus sind bei der Umsetzung der Bau- bzw. Erschh'eßungsmaßnahmen weitere
Maßnahmen zu beachten, die allerdings nicht direkt Im Rahmen der Bauleitplanung gere-
gelt werden können (s.a. Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag):

Überfahrten über die bestehenden Gräben (als Amphibienhabitat) dürfen nur im
Dezember oder Januar (da in dieser Zeit die Uberwinterungsquartiere aufgesucht
werden) oder in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde errichtet wer-
den.

Die Beseitigung der übrigen Vegetation sowie die Baufeldräumung dürfen nur au-
ßerhalb der Brutperiode der vorkommenden Vögel (01.03. bis 30.09.) oder in Ab-
Sprache mit der Unteren Naturschutzbehörde begonnen werden.
Verglaste Gebäudeecken oder die Verwendung von Glasarten mit erhöhter Spiege-
lung soll vermieden werden.

- Außenwirksame Beleuchtung soll nur auf die erforderlichen Flächen gerichtet und
nach Möglichkeit zeitlich auf menschliche Aktivität abgestimmt sein. Ein Abstrah-
len in die Umgebung ist zu vermeiden.

I
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Für die Bebauung ist eine geeignete Mindestsockelhöhe und derAusschtuss von Kellerge-
schössen vorzusehen, um Uberflutungsschäden zu vermeiden. Außerdem ist im Graben-
system in geeigneter Höhenlage über dem mittleren Wasserstand ein Retentionsraumaus-
gleich für die in Anspruch genommenen Plangebietsflächen zu schaffen.

5.2.5 In Betracht kommende anderweitige PlanungsmögUchkeiten
Vergleichbare für eine Einfamilienhaus-Bebauung in bedarfsgerechter Größenordnung in
Betracht kommende Flächen sind im Siedlungszusammenhang nicht vorhanden. Andere
Freiflächen sind weniger gut geeignet, da sie sich landschaftlich und siedlungsstrukturell
in schlechterer Lage befinden. Zur Untersuchung der Planungsalternativen finden sich in
Kapitel 2.5 dieser Begründung umfangreiche Ausführungen, auf die verwiesen wird.
Andere PLanungsvarianten zur Erreichung der Planungsziele würden ähnliche Auswirkun-
gen verursachen, da der Anteil an Baugebieten und Verkehrsflächen sich nicht wesent-
lich ändert.

5.3 Zusätzliche Angaben

5.3.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprü-
fung; Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-
gaben

Für die Erstellung des Umweltberichts wurde auf vorhandene und öffentlich zugängliche
Q.uellen und Planwerke zurückgegriffen, da diese in der für die Planung ausreichenden
Detailschärfe vorliegen.
Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wurden eine Begehung des Plange-
biets mit Aufnahme der Biotopstruktur, Recherchen zu Verbreitungsgebieten in Fachver-
öffentlichungen sowie Datenabfragen zu Sichtungen/Vorkommen der letzten 10 Jahre im
Plangebiet und der Umgebung durchgeführt. Ausgehend von der Wirkfaktoren der Pla-
nung wurde daraufhin eine Relevanzprüfung für die geschützten Arten/Artengruppen
vorgenommen, sowie für betroffene Arten/Artengruppe eine Einzelfallbetrachtung.

5.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
Die voraussichtlichen wesentlichen Umweltauswirkungen sind bau- und anlagenbedingt.
Daher können die Auswirkungen im Rahmen der üblichen bauaufsichtlichen Tätigkeit
überwacht werden. Gesonderte Uberwachungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

5.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Die Stadt Friedrichstadt will mit der Erweiterung des bestehenden Wohngebiets am östli-
chen Stadtrand der Nachfrage nach Wohnraum langfristig entsprechen.
Das PLangebiet besteht derzeit im wesentlichen aus Grünlandfläche.
Durch die Planung entstehen Eingriffe in Natur und Landschaft durch Bebauung und Ver-
siegelung, die minimiert bzw. ausgeglichen werden müssen. Die genauen Bauvorschriften
erfolgen in der parallel aufgestellten 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15. Erst dort
kann somit das genaue Ausmaß der Eingriffe ermittelt werden. Relevant ist vor allem der
Lebensraumverlust einschließlich der Störwi'rkungen auf angrenzende Flächen sowie der
Verlust der Bodenfunktlon durch Versiegelung. Durch bestehende Störwirkungen von den
angrenzenden Siedlungsflächen ist die Lebensraumfunktion im Plangebiet gemindert.
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Der Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft soll durch Anlage von arten- und
strukturreichen Grünlandftächen in der Umgebung des Plangebiets erfolgen. Wesentliche
Auswirkungen auf das nordwestlich in ca. 330 m Entfernung beginnende FFH-Gebiet
„Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au" bestehen nicht. Für
die Umsetzung der Planung ist die Befreiung vom gesetzlichen Biotopschutz bezüglich
Wertgrünland notwendig, die in Aussicht gestellt wurde.
Aufgrund von Uberflutungsgefahr bei extremem, langanhaltenden Regen ist eine Min-
destsockelhöhe für die Bebauung vorzusehen und auf eine Unterkellerung ist zu verzieh -
ten.

5.3.4 Q.uellenangabe

Dem Umweltbericht liegen folgende Quellen, die für Beschreibungen und Bewertungen
herangezogen wurden, zu Grunde:

Landwirtschafts- und Umweltatlas des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume Schleswig-Holstein (www.umweltdaten.landsh.de)
Digitaler Atlas Nord (www.danord.gdi-sh.de)
Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Bd 5 Brutvogelatlas; Berndt, Koop, Struwe-Juhl;
Wachholtz Verlag, 2003
Neuer Biologischer Atlas, Heydemann; Wachholtz Verlag 1997
Pro Regione GmbH: Standortalternativen-Prüfung der Stadt Friedrichstadt, Flens-
bürg, Mai 2015
Planungsbüro ALSE GmbH: Fachbeitrag zum Artenschutz gemäß BNatSchG - mit
dem Schwerpunkt europäische Brutvogelarten - zur 4. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 15 Stadt Friedrichstadt, Selent, 28.02.2023
https://ffh-vp-info.de
Ortsbegehung
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6. Rechtsgrundlagen

Der Flächennutzungsplanänderung liegen folgende Rechtsnormen zugrunde:

l.

2.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Ok-
tober 2022 (BGBt. IS. 1726).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

3. 5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauteitpläne und die Darstellung des Pla-
ninhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990
(BGBL.1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBl. I S. 1802).

4. Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist.

5. Gesetz zum Schutz der Natur des Landes Schleswig-Holstein (Landesnaturschutz-
gesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 2010, 301), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 02.02.2022 (GVOBl. S. 91)

6. Gesetz über die Landesplanung des Landes Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-
setz - LPIG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2014, GVOBl.
Schi.-H., S.8), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.11.2020
(GVOBl. S. 808)
Landesentwicklungsplan S-H (LEP), festgestellt am 25.11.2021 (GVOBl. Seht.-H.,
S. 1409)
Regionalplan für den Planungsraum V des Landes Schleswig-Holstein, bekanntge-
macht am 11. Oktober 2002 (Amtsblatt vom 09.12.2002, S. 747).

7.

8.
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